
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1992/10/05 KUVS-
169/4/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1992

Rechtssatz

Ist erwiesen, daß der ortsunkundigte Beschuldigte ein notwendiges Wendemanöver auf einer stark frequentierten

Straße um sich wieder rasch in den 2ießenden Verkehr einzuordnen und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu

behindern vornahm, und dabei Quietschlärm der Reifen erzeugte, verwirklicht nicht die Verwaltungsübertretung nach

§ 102 Abs 4 iVm § 134 Abs 1 KFG.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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